
Informationen für versicherungspflichtige Mitglieder 
der gesetzlichen Rentenversicherung  

 
(§§ ohne Zusatz betreffen die Satzung) 

 
I. Voraussetzungen für eine Befreiung von der  

gesetzlichen Rentenversicherungspflicht 

Mitglieder, die im Zeitpunkt der Zulassung zur Rechts-
anwaltschaft im Lande Nordrhein-Westfalen versiche-
rungspflichtig zur gesetzlichen Rentenversicherung 
sind, müssen entscheiden, ob sie in der gesetzlichen 
Rentenversicherung verbleiben oder sich zugunsten 
des Versorgungswerkes von der gesetzlichen Renten-
versicherungspflicht befreien lassen wollen (§ 6 Abs. 1 
Nr. 1 SGB VI). 

Eine Befreiung zugunsten des Versorgungswerkes ist 
möglich für Mitglieder, die  

1. angestellt tätig sind und in dem Anstellungsverhält-
nis eine berufsspezifische Tätigkeit ausüben, also in 
einer Kanzlei oder in einem Unternehmen als 
Rechtsanwalt tätig sind. Eine juristische Tätigkeit 
allein erfüllt diese Voraussetzung nicht. Mithin 
wird die gesetzliche Rentenversicherung eine Be-
freiung für berufsfremde Tätigkeiten nicht ausspre-
chen. Eine Ausnahme gilt nur in dem Fall, daß zwar 
eine berufsfremde, aber zeitlich im Voraus befristete 
Tätigkeit ausgeübt wird, vgl. § 6 Abs. 5 SGB VI. Ei-
ne Befreiung würde widerrufen, wenn die Zulassung 
zur Rechtsanwaltschaft endet. 

2. als Rechtsanwalt selbständig tätig sind und vor Be-
ginn der Mitgliedschaft im Versorgungswerk im Hin-
blick auf diese selbständige Tätigkeit in der gesetzlichen 
Rentenversicherung eine Versicherungspflicht auf Antrag 
begründet haben (§ 4 Abs. 2 SGB VI); 

3. als freie Mitarbeiter tätig sind, sozialversicherungs-
rechtlich jedoch als scheinselbständige oder arbeit-
nehmerähnliche Selbständige einzustufen sind, vgl. 
unser Info für freie Mitarbeiter. 

Für Empfänger von Arbeitslosengeld I und II gelten 
Besonderheiten hinsichtlich der Befreiung und einer 
Beitragsübernahme durch den Leistungsträger an das 
Versorgungswerk. Wir verweisen dazu auf unser Infor-
mationsschreiben „Arbeitslosigkeit und Beiträge zum 
Versorgungswerk“ unter www.vsw-ra-nw.de. 
 

II. Der Wechsel von der gesetzlichen  
Rentenversicherung zum Versorgungswerk 

1. Die Befreiung von der gesetzlichen Rentenversiche-
rung wird beantragt auf dem vom Versorgungswerk 
zur Verfügung gestellten Formblatt (F 1.1). Wer die 
Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherung 
als angestellt Tätiger beantragt, muß folgendes be-
achten: Da die Befreiung nur für eine berufsspezifi-
sche Tätigkeit als Rechtsanwalt erteilt wird, muß der 
Arbeitgeber dieses auf dem Antrag auf Befreiung 
von der gesetzlichen Rentenversicherung unter 
Punkt 5 ausdrücklich bestätigen. Wenn es sich dar-
über hinaus bei dem Arbeitgeber nicht um eine An-

waltskanzlei handelt, ist vom Arbeitgeber zwingend 
eine Stellen- und Funktionsbeschreibung beizufü-
gen. Diese ist nur dann nicht erforderlich, wenn es 
sich zwar um eine berufsfremde, zeitlich aber im 
Voraus befristete Tätigkeit handelt, was durch Vor-
lage einer Kopie des Arbeitsvertrages zu belegen 
ist. Der Antrag ist ausgefüllt beim Versorgungswerk 
einzureichen und wird vom Versorgungswerk nach 
Be- stätigung der Mitgliedschaft an die gesetzliche 
Rentenversicherung weitergeleitet. 

Bestand die Zulassung bereits bei Aufnahme des 
Beschäftigungsverhältnisses, kann die Befreiung 
nach § 6 Abs. 4 SGB VI innerhalb einer Frist von 
drei Monaten ab Aufnahme des Beschäftigungsver-
hältnisses rückwirkend zum Beginn des Beschäf-
tigungsverhältnisses beantragt werden.  

Bestand das Beschäftigungsverhältnis schon vor 
Zulassung, kann die Befreiung innerhalb einer Frist 
von drei Monaten ab Zulassung rückwirkend zum 
Zulassungszeitpunkt beantragt werden. Für die-
sen Fall ist aber zu beachten, daß sich die nur antei-
lige Beitragszahlung für den ersten Monat unter 
Umständen nachteilig auf die Höhe einer Renten-
anwartschaft auswirken kann. Durch die anteilige 
Beitragszahlung würde der für die Rentenhöhe maß-
gebende Durchschnittsquotient niedriger sein, als 
bei einem Antrag auf Befreiung zum 1. des Folge-
monats nach Zulassung. Andererseits ist zu beden-
ken, daß durch einen späteren Beginn der Beitrags-
zahlung die für die Anwartschaft auf Berufsunfähig-
keitsrente nach § 18 Abs. 1 und 2 erforderlichen drei 
Beitragsmonate erst einen Monat später erreicht 
würden. Wer dieses Risiko nicht eingehen will, zahlt 
für den Zulassungsmonat auf freiwilliger Basis (§ 
32) den vollen Monatsbeitrag. 

Bei einer Antragstellung nach Ablauf der Frist des 
§ 6 Abs. 4 SGB VI erfolgt die Befreiung ab dem Tag 
des Antragseingangs beim Versorgungswerk.  

2. Während der Dauer des Befreiungsverfahrens leis-
tet der Arbeitgeber die Rentenbeiträge weiter an die 
gesetzliche Rentenversicherung. Nach Erteilung des 
Befreiungsbescheides leitet das Mitglied eine von 
der gesetzlichen Rentenversicherung übersandte 
Ausfertigung des Befreiungsbescheides an den Ar-
beitgeber weiter. Dieser muss daraufhin bei der für 
das Mitglied zuständigen gesetzlichen Krankenkas-
se als Einzugsstelle (§§ 28h und 28i SGB IV) eine 
Rückzahlung der für die Zeit ab dem Tage des Be-
ginns der Befreiung geleisteten Rentenbeiträge be-
antragen und die Beiträge anschließend an das Ver-
sorgungswerk weiterleiten. Die einzelnen Kranken-
kassen halten dafür gesonderte Vordrucke bereit. 
Erfolgt die Rückzahlung nicht binnen 6–8 Wochen, 
so ist eine Sachstandsanfrage bei der Krankenkasse 
erforderlich. Die künftigen Beitragszahlungen wer-
den unmittelbar vom Arbeitgeber oder über das Mit-



 

glied an das Versorgungswerk geleistet. Der Arbeit-
geber ist in gleicher Weise wie bei der gesetzlichen 
Rentenversicherung verpflichtet, den Arbeitgeberan-
teil zu tragen (§ 172 Abs. 2 SGB VI). Der Arbeitge-
ber sollte darauf hingewiesen werden, daß die Bei-
träge zum Versorgungswerk im laufenden Monat 
beim Versorgungswerk eintreffen müssen, vgl. § 33 
Abs.1 S.2.  

3. Da das Befreiungsverfahren regelmäßig mehrere 
Monate dauert, ist darauf hinzuweisen, daß im Falle 
eines zwischenzeitlichen Jahreswechsels und den 
damit regelmäßig einhergehenden Änderungen von 
Beitragssatz und/oder Beitragsbemessungsgrenze 
ein im neuen Jahr für das Vorjahr gezahlter Beitrag 
möglicherweise entsprechend geringer bewertet 
werden muß, als wenn er noch im laufenden Jahr 
gezahlt worden wäre (vgl. § 19 Abs. 4). Wer die da-
durch u.U. bewirkte geringfügige Minderung der 
Rentenanwartschaft nicht hinnehmen möchte, kann 
dies vermeiden, indem er bis zum Jahresende den 
Rentenbeitrag vorab in voller Höhe selbst an das 
Versorgungswerk leistet und sich später die Beitragsteile 
vom Arbeitgeber auszahlen läßt. 

 

III. Verhältnis zum Versorgungswerk bei einem 
Verbleib in der gesetzlichen Rentenversicherung 

1. Wird ein Verbleib in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung gewünscht, so ist eine Befreiung von der 
Mitgliedschaft im Versorgungswerk nach § 43 Abs. 7 
nur dann möglich, wenn das Mitglied den Nachweis 
führt, für jeden Monat ab November 1984 (Zeitpunkt 
der Errichtung des Versorgungswerkes) Pflichtbei-
träge an die gesetzliche Rentenversicherung geleis-
tet zu haben. Bereits ein Monat ohne Pflichtbeitrag 
würde den Befreiungstatbestand entfallen lassen. 

2. Liegen die Voraussetzungen des Befreiungstatbe-
standes nach § 43 Abs. 7 nicht vor und möchte das 
Mitglied gleichwohl weiter in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung bleiben, etwa weil nur noch wenige 
Monate zum Erreichen der für die Anwartschaft auf 
Altersruhegeld erforderlichen 60 Monate fehlen, be-
stimmt sich die Beitragspflicht zum Versorgungs-
werk für Angestellte nach § 30 Abs. 7 und für Selb-
ständige nach § 30 Abs. 8. 

3. Angestellte entrichten demgemäß Beiträge aus Ein-
künften aus selbständiger Tätigkeit, in jedem Fall 
wenigstens den Mindestbeitrag nach § 30 Abs. 3. 
Selbständige entrichten nach § 30 Abs. 8 Beiträge 
unter Anrechnung der an die gesetzliche Renten-
versicherung gezahlten Pflichtbeiträge, wenigstens 
jedoch den Mindestbeitrag. 

 

IV. Regelungsbedarf gegenüber der gesetzlichen  
Rentenversicherung im Falle eines Wechsels zum 
Versorgungswerk 

Wer sich von der gesetzlichen Rentenversicherung zu-
gunsten des Versorgungswerkes befreien läßt und be-
reits für Zeiten vor Beginn der Befreiung Beiträge an 
die gesetzliche Rentenversicherung geleistet hat, muß 
entscheiden, was aus seiner Rechtsposition gegenüber 

der gesetzlichen Rentenversicherung werden soll. Eine  
Übertragung der Anwartschaften auf das Versorgungs-
werk ist mangels gesetzlicher Grundlage nicht möglich. 

1. Mitglieder, die in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung bereits die für die Anwartschaft auf Altersruhe-
geld erforderlichen 60 Beitragsmonate erreicht ha-
ben, behalten diese Anwartschaft, ohne daß eine 
weitere freiwillige Beitragszahlung erforderlich ist. 
Eine Beitragserstattung ist nicht möglich. 

2. Mitglieder, die in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung die für die Anwartschaft auf Altersruhegeld er-
forderlichen 60 Beitragsmonate noch nicht erreicht 
haben, können nach einer Befreiung zugunsten 
des Versorgungswerkes die noch fehlenden Bei-
tragsmonate nicht mehr durch Zahlung freiwilliger 
Beiträge auffüllen, vgl. § 7 Abs. 2 Satz 1 SGB VI. 

Wer auf diese Anwartschaft in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nicht verzichten will, anderer-
seits durch eine längere Zahlung von ggf. nur gerin-
gem Beitrag nach § 30 Abs. 7 den für die Höhe der 
Anwartschaft beim Versorgungswerk bedeutsamen 
persönlichen durchschnittlichen Beitragsquotienten 
(§ 19 Abs. 4) nicht über Gebühr verschlechtern will, 
der sei auf die Bestimmung des § 207 SGB VI hin-
gewiesen. Danach kann vor einer Befreiung von 
der gesetzlichen Rentenversicherung auf Antrag ei-
ne Nachzahlung freiwilliger Beiträge für Ausbil-
dungszeiten, die über die ab 01.01.2002 anerkann-
ten maximal 8 Jahre hinausgehen, erfolgen. In die-
sem Fall wäre ein früherer Wechsel zum Versor-
gunswerk möglich und eine die Anwartschaft beim 
Versorgungswerk mindernde längere Mindestbei-
tragszahlung würde vermieden, zumindest aber ver-
kürzt. 

3. Ist die Beitragszeit für die Anwartschaft auf Alters-
ruhegeld in der gesetzlichen Rentenversicherung 
nicht erreicht, so kann dort nach Ablauf von 2 Jah-
ren nach Erteilung des Befreiungsbescheides auf 
Antrag eine Beitragserstattung erfolgen, vgl. § 210 
Abs.1 Nr. 1 und Abs. 2 SGB VI. Die Erstattung ist 
auf die Hälfte der gezahlten Beiträge beschränkt. 
Nachversicherungsbeiträge und Beiträge für Wehr- 
oder Zivildienstzeiten sind von der Erstattung 
ausgenommen. Da mit einer Erstattung das 
bisherige Versicherungsverhältnis aufgelöst wird, 
sollte davon nicht vorschnell Gebrauch gemacht 
werden. Ergibt sich etwa infolge einer beruflichen 
Neuorientierung das Erfordernis der Rückgabe der 
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft und wird ein 
neues Anstellungsverhältnis begründet, müßten die 
aus dem Anstellungsverhältnis zu zahlenden 
Rentenbeiträge wieder an die gesetzliche 
Rentenversicherung entrichtet werden, ohne dass 
die früheren Versicherungszeiten in irgendeiner 
Form Anrechnung finden. 


